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Privatisierung von Naturschutzflächen in den neuen Bundesländern 

Die innerhalb des Nationalparkprogrammes im Jahre 1990 unter Schutz 
gestellten Flächen in den neuen Bundesländern zählen, auch nach den 
Aussagen des ehemaligen Bundesministers für Umwelt, Naturschutz und 
Reaktorsicherheit, Dr. Klaus Töpfer, zum „Tafelsilber der deutschen Ein-
heit" . Unter Mitwirkung der Runden Tische sowie Parlamente und mit-
getragen von der Mehrheit der Bevölkerung konnten erstmalig großräu-
mige Gebiete dem Naturschutz zur Verfügung gestellt werden. Dabei 
waren es nicht selten ehemalige Staatsjagdgebiete, die der Privilegie-
rung einzelner entzogen und der Bevölkerung zum Schutz der natürli-
chen Umwelt und zur Erholung übergeben wurden. 

Ein Teil der im Nationalparkprogramm gesicherten Flächen sind Kom-
munal-, Landes- oder Bundeseigentum. Der Hauptteil der aus Natur-
schutzsicht wesentlichen Flächen in Nationalparks und anderen Groß-
schutzgebieten Ostdeutschlands ist Bodenreformland und befindet sich 
in Verwaltung der Treuhandnachfolgegesellschaft Bodenverwertungs 
und -verwaltungs GmbH (BVVG). 

Nach Berichten der Tageszeitung „Frankfurter Rundschau" vom 25. Ok-
tober 1997 sowie der Mitgliederzeitschrift des Naturschutzbundes 
Deutschland (NABU), „Naturschutz heute", Ausgabe 6/97, hat der Bund 
an Flächen aus dem Nationalparkprogramm sowie an anderen Flächen 
anderer Großschutzgebiete Verwertungsinteressen bzw. Verkaufsgeba-
ren, die im krassen Widerspruch zum eigentlichen Schutzzweck stehen 
dürften. So werden nach Aussagen des Vizepräsidenten des NABU, Prof. 
Michael Succow, der zu den Vätern des Nationalparkprogrammes zählt 
und dafür den Alternativen Nobelpreis erhielt, „die aus Naturschutzsicht 
so wertvollen Flächen meistbietend zum Verkauf angeboten, rasch, 
großräumig und in allen neuen Bundesländern" . Das Bundesministeri-
um der Finanzen verkaufe ausgewiesene, wie in Ausweisung befindli-
che Schutzgebiete im großen Ausmaß. Allein im Müritz-Nationalpark 
wären es fast 1700 Hektar. Da die verkauften oder zu verkaufenden 
Schutzgebiete holzwirtschaftlich nicht genutzt werden können, vermu-
tet der stellvertretende Direktor des Nationalparkamtes Müritz, daß die 
Käufer eher Interesse an dem im Wald lebenden Wild hätten. Auch der 
Minister für Landwirtschaft und Naturschutz Mecklenburg-Vorpom-
merns, Martin Brick (CDU), befürchtet, daß ein „jagdinteressierter Bie-
ter" den Zuschlag für die „Privatjagd im Nationalpark" erhalte. 

Weiterhin besteht der Verdacht, daß Auflagen des Naturschutzes nach 
Erwerb durch Private sukzessive gekippt werden oder bei Naturschutz- 
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flächen, die sich noch in der Planungsphase befinden, gar nicht erst wir-
ken sollen. 

Zudem wird vermutet, daß sich über den Erwerb von Naturschutzflächen 
unter den genannten Bedingungen erhebliche Abschreibungsmöglich-
keiten ergeben, somit also auch Flächen zum Zwecke profitabler Geld-
anlage gekauft werden. 

Darüber hinaus empören sich Umweltverbände und -stiftungen über die 
ungleichen Verkaufsbedingungen. So verfüge der örtliche Zweckver-
band für Naturschutzflächen im Naturpark Schalsee über einen Millio-
nenetat für den Flächenkauf, konnte jedoch seit 1991 kein Land von der 
BVVG erwerben. Auch der Förderverein Feldberg-Uckermärkische 
Seenlandschaft in Brandenburg hatte bei seinen Kaufbemühungen für 
ein Naturschutzgroßprojekt keinen Erfolg. 

Existierten Alteigentümer mit Vorkaufsrechten, hätten, nach Angaben 
von Prof. Michael Succow, Umwelt-Fördervereine - sollten sie sich ge-
gen den Alteigentümer durchsetzen - einen wesentlich höheren Preis zu 
zahlen. Der Sprecher der BVVG spreche in diesem Zusammenhang von 
einem doppelten Preis. Nach Erkenntnissen des NABU aus dem Bios-
phärenreservat Schorfheide-Chorin habe der dortige Förderverein aus 
Lottomitteln 3 000 bis 4 000 DM je Hektar gezahlt, während Alteigentü-
mer und Wiedereinrichter nach BVVG-Katalog lediglich 400 DM je Hek-
tar zahlen mußten. 

Mit Bestürzung müßten, laut Prof. Michael Succow, die Schutzgebiets-
verwaltungen feststellen, daß ihre Kaufanträge keine Berücksichtigung 
fänden, den potentiellen Käufern aber in vielen Fällen nicht einmal mit-
geteilt würde, daß es sich um Schutzgebiete höchster Priorität handele. 
Dies habe zur Folge, daß nach Kaufvertragsabschluß die Besitzer später 
bei berechtigten Naturschutzauflagen Ausgleichszahlungen verlangen 
könnten. Deshalb müsse wenigstens durch grundbuchliche Eintragun-
gen festgesetzt sein, daß solche Forderungen nicht erhoben werden kön-
nen. Die Novellierung des Bundesnaturschutzgesetzes sieht aus den Na-
turschutzhaushalten der Länder zu zahlende Ausgleichszahlungen 
ausdrücklich vor. 

Ein besonders akutes Problem besteht darin, daß viele Großschutzgebiete 
jetzt erst geschaffen werden, also noch keinen rechtlichen Schutzstatus 
besitzen. Dazu gehören die Kerngebiete der Großprojekte des Bundes-
ministeriums für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit zur Siche-
rung schätzenswerter Teile von Natur und Landschaft von gesamtstaat-
lich repräsentativer Bedeutung sowie geplante Totalreservate. Diese 
gelten nach der Verordnung über den Erwerb land- und forstwirtschaft-
licher Flächen (FlErwV) als nicht für den Naturschutz festgesetzt oder 
einstweilig gesichert. Auch wurde in der Regel das nach dieser Verord-
nung als Sicherung notwendige Unterschutzstellungsverfahren noch 
nicht eingeleitet. Damit ist ein privater Erwerb dieser naturschutzrele-
vanten Flächen nach Flächenerwerbsverordnung nicht ausgeschlossen. 

Grundsätzlich fordern die Naturschutzverbände, wie im Falle des ehe-
maligen Truppenübungsplatzes Weberstedt in Thüringen, eine kosten-
lose Überlassung oder Übertragung der Flächen an das Land zum Zwecke 
des Naturschutzes. Nicht nur für Prof. Michael Succow ist es ein Skan-
dal, daß in anderen Ländern seit Jahren Flächen vom Staat aus p rivater 
Hand aufgekauft werden, um großräumige Schutzgebiete zu schaffen, 
während sich in der Bundesrepublik Deutschland ein genau entgegen-
gesetzter Prozeß vollzieht. Deutschland, das lediglich einen Anteil von 
2,4 % Naturschutzgebieten und 3,4 % Biosphärenreservaten an der Bun-
desfläche hat, privatisiert aus fiskalischen Gründen Naturschutzflächen, 
während beispielsweise Jakutien (Ostsibirien) unter ungleich kompli-
zierteren ökonomischen Bedingungen bis zum Jahre 2000 ein Fünftel sei-
ner Fläche in Staatsbesitz hält und unter strengen Schutz stellt. 

1. Nach welchen gesetzlichen Grundlagen wird der Flächenerwerb von, 
für den Naturschutz bereits planmäßig erfaßter, einstweilig gesi-
cherter oder schon gesicherter Flächen geregelt, und zwar 

a) von Flächen, die sich im Eigentum oder (im Zusammenhang mit 
dem Flächenerwerb nach FlErwV) in der Verwaltung des Bundes 
befinden, 

b) von Flächen, die sich nicht im Eigentum oder in Verwaltung des 
Bundes befinden? 

Der Erwerb richtet sich grundsätzlich nach den allgemeinen ge

-

setzlichen Grundlagen (BGB, ggf. Grundstückverkehrsgesetz 
usw.) . Ehemals volkseigene land- und forstwirtschaftliche Flächen 
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im Sinne der 3. Durchführungsverordnung zum Treuhandgesetz, 
die als Naturschutzflächen festgesetzt oder einstweilig gesichert 
sind oder für die das Unterschutzstellungsverfahren förmlich ein-
geleitet ist, und deren land- und forstwirtschaftliche Nutzung nicht 
ausgeschlossen ist oder ausgeschlossen werden soll, sind unter be-
sonderer Berücksichtigung des Entschädigungs- und Ausgleichs-
leistungsgesetzes und der Flächenerwerbsverordnung zu verwer-
ten. Im übrigen besteht der Privatisierungsauftrag nach dem 
Treuhandgesetz fort. 

2. Wieviel Hektar für den Naturschutz bereits planmäßig erfaßter, einst-
weilig gesicherter oder schon gesicherter Flächen befinden sich ge-
genwärtig in Ostdeutschland und Bundeseigentum oder (im Zusam-
menhang mit dem Flächenerwerb nach FlErwV) in der Verwaltung 
des Bundes (aufgeschlüsselt nach Ländern und Schutzgebieten so-
wie nach Bundeseigentum und Verwaltung)? 

Die gewünschten Angaben können mangels aussagefähiger Da-
ten nicht erfolgen. Selbst die bereits unter Schutz gestellten 
Flächen sind vielfach von den zuständigen Stellen nicht grund-
stücksgenau ausgewiesen und festgelegt. 

3. Wieviel Hektar für den Naturschutz bereits planmäßig erfaßter, einst-
weilig gesicherter oder gesicherter Flächen aus dem Bundeseigentum 
oder (im Zusammenhang mit dem Flächenerwerb nach FlErwV) in der 
Verwaltung des Bundes befindlicher Flächen sind seit 3. Oktober 1990 

a) privatisiert worden (aufgeschlüsselt nach Ländern und Schutz-
gebieten sowie nach Bundeseigentum und Verwaltung), 

b) an Vereine oder Verbände, die ausdrücklich die Förderung des 
Naturschutzes zum Hauptziel haben, verkauft worden (aufge-
schlüsselt nach Ländern und Schutzgebieten sowie nach Bun-
deseigentum und Verwaltung)? 

Siehe Antwort zu Frage 2. 

4. Wieviel Hektar für den Naturschutz bereits planmäßig erfaßter, einst-
weilig gesicherter oder gesicherter Flächen aus dem Bundeseigen-
tum oder (im Zusammenhang mit dem Flächenerwerb nach FlErwV) 
in der Verwaltung des Bundes befindlicher Flächen sollen nach den 
Plänen der Bundesregierung an nicht ausdrücklich dem Naturschutz 
verpflichtete Vereine und Verbände verkauft werden (aufgeschlüs-
selt nach Ländern und Schutzgebieten sowie nach Bundeseigentum 
und Verwaltung)? 

Liegenschaften des Bundes, die für Bundeszwecke nicht mehr 
benötigt werden, werden grundsätzlich verkauft. Bei Erwerbsin-
teresse einer Gebietskörperschaft wird dieser der Vorrang einge-
räumt. Über den Erwerber entscheiden im Einzelfall die örtlich zu-
ständigen Behörden. 

Die in § 3 Ausgleichsleistungsgesetz genannten Berechtigten kön-
nen die dort genannten, ehemals volkseigenen land- und forst-
wirtschaftlichen Flächen nach näherer Maßgabe der Flächener-
werbsverordnung vorrangig erwerben. Eine flächengenaue oder 
dem Umfang nach festgelegte Planung für Veräußerungen an be-
stimmte Erwerbergruppen gibt es nicht. 
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Im übrigen ist jeder Erwerber verpflichtet, die auf den betreffenden 
Flächen ruhenden naturschutzrechtlichen Bindungen zu beachten. 

5. Nach welchen Kriterien werden die Preise beim Verkauf von für den 
Naturschutz bereits planmäßig erfaßten, einstweilig gesicherten oder 
gesicherten Flächen festgesetzt? 

Bundeseigene Liegenschaften dürfen nach § 63 Abs. 3 BHO nur 
zum Verkehrswert veräußert werden. Der Haushaltsplan kann 
Ausnahmen zulassen. Für Naturschutzzwecke hat der Gesetzge-
ber keine Ausnahmen vorgesehen, zumal die Finanzierung des 
Naturschutzes nach der grundgesetzlichen Kompetenzverteilung 
Aufgabe der Länder ist. 

Die von der Bundesanstalt für vereinigungsbedingte Sonderauf-
gaben/BVVG Bodenverwertungs- und -verwaltungs GmbH zu 
verwertenden ehemals volkseigenen land- und forstwirtschaftli-
chen Flächen sind, soweit sie nicht nach dem Entschädigungs- und 
Ausgleichsleistungsgesetz und der Flächenerwerbsverordnung 
veräußert werden, ebenfalls zum Verkehrswert zu verwerten. 

Bei der Preisfindung werden die wegen der Naturschutzauflagen 
eingeschränkten oder fehlenden Bewirtschaftungsmöglichkeiten 
berücksichtigt. 

6. Gibt es beim Verkauf von für den Naturschutz bereits planmäßig er-
faßten, einstweilig gesicherten oder gesicherten Flächen unter-
schiedliche, vom jeweiligen Käuferkreis abhängige Verkaufsbedin-
gungen, und wenn ja, warum? 

Nach dem Willen des Gesetzgebers können nur die in § 3 Aus-
gleichsleistungsgesetz genannten Berechtigten nach näherer 
Maßgabe der Flächenerwerbsverordnung die diesen Bestimmun-
gen unterliegenden ehemals volkseigenen land- und forstwirt-
schaftlichen Flächen zu begünstigten Preisen erwerben. 

7. Ist es nach Auffassung der Bundesregierung gerechtfertigt, Flächen, 
die sich in der Planungs- und Entwicklungsphase zu Naturschutzge-
bieten, Biosphärenreservaten oder Naturparks befinden, zu privati-
sieren? 

Eine Privatisierung von Flächen, die sich in der Planungs- und 
Entwicklungsphase zu Naturschutzgebieten, Biosphärenreserva-
ten oder Naturparks befinden, wirkt dem von dem jeweils betrof-
fenen Bundesland verfolgten naturschutzfachlichen Anliegen 
grundsätzlich nicht entgegen. 

8. Welche Auffassung hat die Bundesregierung zu der von Natur-
schutzverbänden geforderten grundbuchlichen Eintragung des 
Schutzstatus von für den Naturschutz bereits planmäßig erfaßten, 
einstweilig gesicherten oder gesicherten Flächen bei deren Privati-
sierung als Mindestbedingung für den Verkauf? 

Der Schutzstatus ergibt sich aus den jeweiligen Schutzanordnun

-

gen, die in den amtlichen Bekanntmachungsblättern der Länder 
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veröffentlicht werden. Er besteht unabhängig von einem Verkauf 
gegenüber jedem Grundstückseigentümer. Einer grundbuchli-
chen Eintragung bedarf es - unabhängig davon, ob sie rechtlich 

überhaupt möglich wäre - daher nicht. 

9. Wohin fließen die Einnahmen aus der Privatisierung von für den Na-
turschutz bereits planmäßig erfaßten, einstweilig gesicherten oder 
gesicherten Flächen? 

Die Einnahmen aus der Veräußerung von bundeseigenen Grund-
stücken werden bei Kapitel 08 07 Titel 13101 des Bundeshaushalts 
verbucht. Nach § 33 Haushaltsgesetz 1997 und den entsprechen-
den Vorschriften der Vorjahre werden sie gemäß Artikel 21 Abs. 4 
des Einigungsvertrages für die Erfüllung öffentlicher Aufgaben in 

den neuen Ländern verwendet. 

Der Einnahmeüberschuß der BVVG Bodenverwertungs- und -ver-
waltungsGmbH aus der Veräußerung von ihr zu verwertender 
Flächen fließt der Bundesanstalt für vereinigungsbedingte Sonder-
aufgaben zu. Er trägt dazu bei, deren Ausgaben zu finanzieren. 

10. Sind nach Auffassung der Bundesregierung moderne Naturschutz-
konzepte langfristig eher in Schutzgebieten in öffentlichem Eigen-
tum oder in privatem Eigentum zu gewährleisten, und wie begrün-
det sie ihre Auffassung? 

Die Umsetzung moderner Naturschutzkonzepte ist sowohl in 
Schutzgebieten in öffentlichem Eigentum als auch in Schutzge-
bieten in privatem Eigentum zu gewährleisten. Ausschlaggebend 
ist, daß die Ziele und Maßnahmen des jeweiligen Vorhabens von 
den Flächeneigentümern und den übrigen Betroffenen, auch 

außerhalb von Schutzgebieten, beachtet werden. 

11. Ist nach Auffassung der Bundesregierung die Ausübung der p rivaten 
Jagd mit den Zielen von Naturschutzgebieten hoher Priorität verein-
bar? 

Die Ausübung der Jagd in Schutzgebieten kann nur im Zusam-
menhang mit dem speziellen Schutzzweck des jeweiligen Schutz-
gebietes beurteilt werden. Beschränkungen der Jagd sind z. B. 
dann notwendig, wenn die Jagdausübung Tierarten gefährdet, zu 
deren Erhaltung das Schutzgebiet eingerichtet wurde. Anderer-
seits kann der spezielle Schutzzweck es auch erforderlich machen, 
daß starke jagdliche Eingriffe bei Tierpopulationen erfolgen, die 
die Entwicklung von Tier- und Pflanzenarten behindern, denen ein 
besonderer Schutz gelten soll. Diese in jedem Einzelfall notwen-
dige Beurteilung erfaßt private wie öffentliche Jagdausübung glei-
chermaßen und steht in keinem sachlichen Zusammenhang mit 
der Privatisierung von Flächen, die im Bereich von Schutzgebie-

ten liegen. 
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12. Ist der Bund bereit, den Ländern für den Naturschutz bereits plan-
mäßig erfaßte, einstweilig gesicherte oder gesicherte Flächen aus 
dem Bundeseigentum bzw. (im Zusammenhang mit dem Flächener-
werb nach FlErwV) in Verwaltung des Bundes befindliche Flächen 
zum Zwecke dieses Naturschutzes kostenlos oder verbilligt zu über-
lassen bzw. zu verkaufen? 

Wenn ja, unter welchen Bedingungen? 

Der Bund bietet den Ländern entbehrliche Grundstücke vorran-
gig zum Erwerb an. Für eine Verbilligung für Naturschutzzwecke 
gibt es aufgrund der erwähnten Finanzierungskompetenz der Län-
der (s. Frage 5) keine Rechtsgrundlage. Allerdings hat der Bund 
den neuen Ländern alle nicht mehr benötigten, früher von den rus-
sischen Truppen genutzten Grundstücke mit Ausnahme einiger 
besonders kontaminierter schenkweise angeboten. Die Länder 
Brandenburg, Thüringen und Sachsen haben dieses Angebot an-
genommen und somit 118 000 ha unentgeltlich erhalten. Darüber 
hinaus hat der Bund für andere förderungswürdige Zwecke in den 
neuen Ländern auf Grundstückskäufe Verbilligungen in Höhe von 
fast 1,8 Mrd. DM gewährt. 

Die von der Bundesanstalt für vereinigungsbedingte Sonderaufga-
ben/BVVG Bodenverwertungs- und -verwaltungsGmbH zu ver-
wertenden Flächen können den Ländern ebenfa lls - sofern nicht 
vorrangige gesetzliche Kaufberechtigungen Dritter bestehen - nur 
zum Verkehrswert veräußert werden. Siehe Antwort zu Frage 5 und 
6. Es besteht jedoch die grundsätzliche Bereitschaft, nicht § 3 Aus-
gleichsleistungsgesetz und der Flächenerwerbsverordnung unter-
liegende Flächen gegen landeseigene Flächen zu tauschen. Der 
Bund hat den Ländern zudem die Übertragung des im Sinne der 
3. Durchführungsverordnung zum Treuhandgesetz land- und forst-
wirtschaftlich genutzten sog. Preußenvermögens angeboten. 

13. Ist die Bundesregierung bereit, Vereinen oder Verbänden, die aus-
drücklich die Förderung des Naturschutzes zum Hauptziel haben, für 
den Naturschutz bereits planmäßig erfaßte, einstweilig gesicherte 
oder gesicherte Flächen aus dem Bundeseigentum bzw. (im Zusam-
menhang mit dem Flächenerwerb nach FlErwV) in Verwaltung des 
Bundes befindliche Flächen zum Zwecke dieses Naturschutzes ko-
stenlos oder verbilligt zu überlassen bzw. zu verkaufen? 

Wenn ja, unter welchen Bedingungen? 

Die Ausführungen zu Frage 12 gelten entsprechend. 

14. Wie steht die Bundesregierung zur Veräußerung von streng ge-
schützten Kernzonen (keine land- oder forstwirtschaftliche Nutzung) 
im Nationalpark Müritz und im Biosphärenreservat Schorfheide-Cho-
rin angesichts der Tatsache, daß laut § 1 Abs. 2 Satz 6 und 7 FlErwV 
Flächen, die als Naturschutzflächen 

a) festgesetzt oder einstweilig gesichert sind oder bei denen das Un-
terschutzstellungsverfahren förmlich eingeleitet ist und 

b) bei denen ihre land- oder forstwirtschaftliche Nutzung ausge-
schlossen ist oder ausgeschlossen werden soll, 

für einen Erwerb von der BVVG nicht zur Verfügung stehen? 

Die Flächen stehen für einen Erwerb nach den Regelungen des 
Entschädigungs- und Ausgleichsleistungsgesetzes und der 
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Flächenerwerbsverordnung nicht zur Verfügung, unterliegen aber 
dem sich aus dem Treuhandgesetz ergebenden allgemeinen Pri-

vatisierungsauftrag. 

15. Unter welchen Voraussetzungen dienen nach Auffassung der Bun-
desregierung Schutzgebiete nicht „land- oder forstwirtschaftlichen 
Zwecken"? 

Schutzgebiete dienen nicht „land- und forstwirtschaftlichen 
Zwecken" , wenn die land- und forstwirtschaftliche Nutzung in der 

für den Einzelfall erlassenen Schutzgebietsverordnung gänzlich 
ausgeschlossen wird. 

16. Liegt eine land- oder forstwirtschaftliche Nutzung auch dann noch 
vor, wenn 

- die land- oder forstwirtschaftliche Nutzung von der Zweckbe-
stimmung „Naturschutz" dera rt  überlagert wird, daß sie in eine 
ausschließlich dem Schutzziel dienende Rolle gedrängt wird, und 

- Bewirtschaftungsrestriktionen (z. B. Mahdzeitpunkte, Nutzungs-
arten und Düngemittelbeschränkungen) eine auf wi rtschaftlichen 
Erfolg ausgerichtete Landnutzung ausschließen und der Flächen-
ertrag vorwiegend aus Ausgleichszahlungen besteht? 

Ja. 

17. Welche Maßnahmen gedenkt die Bundesregierung gegenüber der 
BVVG zu ergreifen, um - sofern sie die in Frage 14 geschilderte Pra-
xis als unrechtmäßig ansieht - einen weiteren Ausverkauf von streng 
geschützten Bereichen in Schutzgebieten zu unterbinden? 

Die BVVG handelt entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen. 

18. Ist die Bundesregierung bereit, die von der BVVG zu veräußernden 
Flächen in Nationalparks, Biosphärenreservaten und Naturparks auf 
der Grundlage des § 17 Abs. 1 Satz 3 FlErwV an die Bundesländer 
oder private Naturschutzprojektträger zu veräußern. 

Wenn nein, warum nicht? 

Ja, sofern die in jedem Einzelfall zu prüfenden Voraussetzungen 

erfüllt sind. 




